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Informationsgewährung nach Verbraucheri nformationsgesetz O/lG);
Bekanntgabe der Entscheidung über die lnformationsgewährung nach
§ 5 Abs. 2 S. 3 VIG

███████████
nach Prüfung lhres Antrags auf lnformationserteilung nach dem Verbraucherinfomationsgesetz,
der am 01.02.2019 bei der Stadt Erlangen eingegangen, bzgl. des Betriebes Studentenwerk
Erlangen-Nürnberg, Mensa Langemarckplatz, Langemarckplatz 4, 91054 Er]angen, ergeht
folgender

Bescheid:

1.      Dem Antrag wird stattgegeben.

11.       Die  lnfomationsgewährung erfolgt in folgender Form:

a) Bekanntgabe der Daten der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen.
b) Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichte, wenn Beanstandungen im Sinne von

unzulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches (LFGB). der auf Grund des LFGB erlassenen Rechtsverordnungen und unmit-
telbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union im Anwendungsbereich des LFGB vorliegen.

Die lnformation wird  10 Tage nach Zustellung dieses Bescheids an den betroffenen Dritten
in Schriftfom bekannt gegeben, sofem bis dahin keine gerichtliche Untersagung eriolgt ist.

111.    Dieser Bescheid zur lnformationserteilung ergeht kostenfrei.

Öffnung"lten:                Mo O8.00-12 00 Uhi.,14 00-18 00 Um Dj. M. Fr os oo-12 00 Um m o8.00-14.00 Uhr
llaltost®llo:                           Neuer Markt                                  Bu.llnl®n:                              30. 30E. 201.  205, 253, 288.  289, 295
Konten der St®dtka&so:
Sparkasse Erlangen                                      VR-Ebnk EHH eG                                                                                                                        Hypoverei.nsbank
BIC/SWIFT"e  BYIADEMIERH      Bl-'FT"e. GENODEFIEFt,      E',ä#tik#:g:lESDE--B,C,SW,FT-e. HWEDEMM4,7
lBAl`l                                                                                 lBAN                                                                                 IBAN                                                                               IBAN

DE79 7635 0000 0000 0000 31                 DE25 7636 0033 0000 0004 00                DE03 7933 01110000 8800 35               DE84 7632 0072 0004 5366 57
11li"ne[.o zur ei®i®nlserien Kommunl*at}on un.« www.®rl.iu.n.d.ntomminlkdlon

l.V\39\391 -2-LebensmiftenvIG Anfragen, Senemdn/ckveizeiclim\Beschdd VIG Anü6gstelle. dcN*

Postbank Nümberg
BIC/SWIFT-Codo: PBNKDEFF760
'BAN

DE92 7601  0085 0004 7788 55
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Hinweise:
1.    Gemäß § 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in § 2 Absatz 1

Satz 1  Nummer 1  genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung.  Der lnformationszugang
darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt gegeben worden ist
und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wor-
den ist.

2.    Falls im Rahmen der lnformationsgewährung Kontrollberichte herausgegeben werden, wer-
den die personenbezogenen Daten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innen direkt be-
treffen, geschwärzt (Kontrollpersonal,  Betriebspersonal etc.)` Zudem werden alle lnhalte, die
nicht dem Anwendungsbereich des VIG unteriiegen, ebenfalls geschwärzt.

3.    Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz al-
lein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussag® zur Zuläs-

sigkeit der Weiterverwendung deT erhaltenen lnformationen durch Sie a[s AntragstellertrifFt. Ob und wie Sie die lnfomationen weiterverwenden, liegt daher in lhrer alleinigen Ver-
antwortung und Risiko.

Gründ®:

1.

█████████████████████████████████████
███████████████

██████████████████
„1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden
Betrieb stattgefunden:
2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiemit die Herausgabe des ent-
sprechenden Kontrollberichts an mich.
Unter „Beanstandungen" verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des Le-
bensmiftel-und Futtemittelgesetzbuches (LFGB) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.
Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die
Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts -unabhängig davon, wie lhre
Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig" oder „schwerwiegend")."

Der Antragseingang wurde schriftlich bestätigt.

Entgegen der beantragten Fom der lnformationsweitergabe per Email wurde vorliegend die
Schriftform gewählt. Aus dem Grund, dass die Behörde die lnformatjonen ausschließlich an den
Bürger, der die lnformationen beantragt,  herausgeben darf, ist die Versendung an bzw. über ein
lntemetportal nichtzulässig.       -
Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches lnteresse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens
berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe
der erbetenen lnfomationen zu äußern.

11.

Gegenstand des Ahtrages sind Auskunftsbegehren im Sinne des § 1  Nr.  1  VIG.  Der Anspruch auf
Zugang zu den angefragten lnformationen besteht aufgrund § 1  Abs. Nr.  1  i.V.m. § 2 Abs.  1  Nr.  1
VIG.

ÖffnLirgspolten:                  Mo OS OO-12 00  Uhi.,14 00-18.00  Uhr;  Di,  M.  Fr o8.00-12.00  Uh.;  Do O8.00-14.00  Uhr
Hal!®stello:                           Neuer Markt          '                       BuslJnbn:                             30. 30E, 201, 205. 253, 288, 289, 295
Konbn der Stadtküse:

§r£##äEtidting.:viADEMiERH      ¥Fä;ä#[::5£: GENODEFiERi       BictswiFTi3ode. FLESDEMM793      BictswiFT{od®: HWEDEMM4i7      BictswiFT"e  pE"KDEFF76o
Flessabank Erlangen                                   Hypoveieinsbank                                          Postbank Nümbeq

lBAN                                                                               IBAN                                                                               IBAN                                                                              IBAN                                                                              IBAN
DE79 7635 0000 0000 0000 31                DE25 7636 0033 00a0 0004 00                DE03 7933 01110000 880035               DE84 7632 0072 0004 5366 57                DE92 76010085 0004 7780 55

Hli"lse zur ®loktmnlschon Kommui`ikatlon uinor `mm/.®rt.r`g®n.dan(ommunlkatlon
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Die Stadt Erlangen ist zuständige Stelle gemäß § 2 Abs. 2 Nr.1  b) i.V.m. Art. 21a Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) für die Entscheidung über die Auskunftserteilung
und damit sachlich und örtlich (gemäß Art. 3 Abs.  1  BayvwvfG) zuständig. Der Stadt Erlangen lie-
gen die angefragten lnformationen vor.
Die Gewährung des lnformationsanspruches erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1  i.V.m. § 6 Abs.  1
Satz 1  VIG durch Auskunftserteilung in schrffilicher Form.  Das betroffene Unternehmen wurde ge-
mäß § 5 Abs.  1  VIG i.V.m. Art. 28 BayvwvfG vor Erlass des Grundverwaltungsaktes angehört
und hat sich zu der beabsichtigten lnformationsgewährung innerhalb der gesetzten Frist nicht ge-
äußert. Der Auskunftserteilung entgegenstehende Ausschluss- und Beschränkungsgründe gemäß
§ 3 VIG sind  nicht ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Eriangen nicht verpflichtet ist, die inhaltliche Richtig-
keit der unter 1. genannten lnfomationen zu überprüfen (§ 6 Abs. 3 Satz 1  VIG).  Die lnfomations-
gewährung erfolgt durch Übersendung der Daten per Post,
Der Bescheid ergeht nach § 7 Abs.  1  Satz 2 VIG kostenfrei, da der Verwaltungsaufwand unter
dem Betrag von  1.000,00 Euro liegt.

Das betroffefle Untemehmen erhäLt gemäß §. 5 Abst2Satz 2 VIG einen Abdruck dieses Beschei-
des, gegen den es gemäß § 5 Abs. 4 Satz 3 VIG Rechtsmittel einlegen kann. Ihre persönlichen
Daten werden hierzu geschwärzt.

Der lnformationszugang erfolgt allerdings nur dann, wenn der betroffene Unternehmer nicht inner-
halb eines Zeitraumes von 14 Tagen nach Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem zuständigen
Verwaltungsgericht Klage erhebt und einen Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1  VwGO auf Anordnung
der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen diesen Bescheid stellt (§ 5 Abs. 4 Satz 3 VIG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  seiner  Bekanntgabe  Klage  bei  dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Veriügung:

a)   SchriftHch oder zur Niederscm
Die Klage kann schrfflich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
erhoben werden. Die Anschrift lautet:

Bayei.jsches    Verwaltungsgericht    Ansbach,     Postfach    616,     91511     Ansbach,
llausanschirift: Promenadb 24-28, 91522 Ansbach

b)   Elektronisth
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach
Maßgabe der der lnternetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeft (wwwwah.bavem.de) zu
entnehmenden Bedingungen erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Erlangen) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.  Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage uncl allen Schriftsätzen sollen bei schr«licher Einreichung oder Einreicr}ung zur
Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Ilinweise zur Rechtsbehelfsbelehruna:
öffnunommn:               Mo OS OO+-2 00 Uhr.14.00-18Jm uhr:  Ch  M. Fr osoo-i2 00 Um lk o8.00-14Jm uhr
l+aln.ioll.:                           Neuer ^tirki                                  Bu®llnlen:                              30, 30E. 201. 205. 253.  288.  289. 295
Konten der Stadtkasse:

3R:=:;=::±=:+»LADEM,ERH    ::::=a3R+EH#H= GENODEF,ERt     ##flESDEMM793     :%#::::z::# HyvEDE"„    =a:#+*=='?PENroEFF760
ItlAN                                                                              tBAN                                                                              IBAN                                                                             IBAN                                                                             IBAl\I
DE79  7635 00CH) Oooo oo00 31                 DE25 7636 0033 0000 0004 00                DE03 7933 01110000 8800 35               DE84 7632 0072 0004 5366 57                DE92 76010085 0004 7788 55

11I"nels® zur olekqonlschen r(ommunlkat]on unbr wwedangonde\/kormLinikatkin
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ln  dem  hier einschlägigen  Rechtsbereich  wurde  das Widerspruchsverfahren  abgeschafft,  Es  be-
steht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Die  Einlegung  eines  Rechtsbehelfs  per einfacher  E-Mail  ist  nicht zugelassen  und  entfaltet  keine
rechtlichen Wirkungen!

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung grundsätzlich eine Verfahrensgebühr fällig.

Hochachtungsvoll

lm Auftrag

Offmuü®ft®n:
H®ftü'®„®:
Kont®n dor Stadtka.so:

Postbank Nümberg

MO OS 00-12.00  Uhr.14.00-18.00 Uhr:  ".  M.  F/ 08 00-12.00  Uhr.  Do 08.00,14.00  Uhr

NeueT Markt                                  Bu.llnl®m                              30.  30E, 201. 205. 253. 288. 289, 295
Sparkasso Edangen                                      VR-Bank EHH eG                                           Flessabank Eiiangen                                    Hypovereinsbank
BIC/SWIFT-Codo: ByLADEMIERH        BIC/SWIFT€odo. GENODEFIERI         Bl®SWIFT-Codo= FLESDEMM793        BicyswIFTCode: HYVEOEMhM17        BIC/SWIFTCodo:-PBNKDEFF760
lBAN _                                                                          lBAN                                                                             laAN                                                                           IBAN                                                                            iaAN
DE79 7635 0000 0000 0000 31                 DE25 7636 0033 0000 000400                DE03 7933 01110000 8800 35               DE84 7632 0072 0004 5366 57                DE92 76010085 0004 7788 55

Hliml®® zur ®l.ktmnlsch®n l<ommunikstion unt®r wm/.edangon.d®ntommunlkatlon


